Baudirektion

Kanton Zurich e e

VERFUGUNG

vom 14. Januar 2014

Wetzikon. Privater Gestaltungsplan ''Stadthaus Wetzikon"

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

- Die Gemeindeversammlung Wetzikon hat am 18. Juni 2013 dem privaten Gestaltungsplan
«Stadthaus Wetzikon» zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurden geméss Rechtskraft-
bescheinigungen des Bezirksrats Hinwil vom 12. August 2013 und des Baurekursgerichts
des Kantons Ziirich vom 16. August 2013 keine Rechtsmittel ergriffen. Mit Schreiben vom
20. August 2013 ersucht die Stadt Wetzikon um Genehmigung der Vorlage.

Der Perimeter des Gestaltungsplans umfasst die Grundstiicke Kat.-Nmm. 3628 (Gasthaus
Krone), 7828 (Stadthaus), 3765 (Schliissel Keller) sowie die Grundstiicke Kat.-Nrn. 7666
und 1771 (Wohnh&user Hirschwiesenstrasse 2 - 8).

Die Stadt Wetzikon und die Post beabsichtigen, das bestehende Stadthaus mit einem
Ergidnzungsneubau mit Biirordumlichkeiten der Stadtverwaltung und mit einer neuen
Poststelle zu erweitern. In diesem Zusammenhang soll das bestehende Stadthaus um-
fassend saniert und erneuert werden. Aufgrund der gemeinsamen Arealzufahrt der westlich
angrenzenden Wohnhéuser und der mittel- bis langfristigen Absicht, einen neuen Saalbau
zu realisieren, werden die benachbarten Liegenschaften ,,Gasthaus Krone®, ,,Wohnh&user
Hirschwiesénstrasse 2 - 8 und der ,,Schliissel Keller”, welcher riickgebaut werden soll,

ebenfalls in die Planung mit einbezogen.

Basierend auf einer Machbarkeitsstudie und den Bediirfnissen der betroffenen Grund-
eigentiimer sollen mit dem vorliegenden ,,Rahmengestaltungsplan® die wichtigsten plane-
rischen Rahmenbedingungen definiert werden. Dabei werden hohe stéddtebauliche Qualitét,
besonders gut gestaltete Neubauten, qualitativ hoch stehende 6ffentliche und private Frei-
rdume, die Sicherstellung einer 6ffentlichen Fusswegverbindung sowie eine nachhaltige

und zeitgemaisse Energieversorgung angestrebt.
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Der auf dem Plan 1:500 vom 14. Mirz 2013 eingetragene mittlere Grundwasserspiegel ist
fiir die Planung der Untergeschosse im Gestaltungsplan-Perimeter verbindlich. Grundlage
fiir diese Vereinbarung bildet das Protokoll der Sitzung vom 14. Januar 2013 zwischen
dem Stadtplaner, dem Gemeindeschreiber, dem Architekten der Planpartner AG und dem
Vertreter des Amts fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL). Es diirfen keine Bauten
unter dem auf dem Plan 1:500 eingetragenen, mittleren Grundwasserspiegel erstellt wer-
den. Ausnahmen koénnen erteilt werden, wenn der Abstand vom mittleren Grundwasser-
spiegel zur heutigen Terrainoberfliche weniger als 3.0 m betrigt. Unter dem mittleren
Grundwasserspiegel diirfen ausserdem auf bis zu 10% der iberbaubaren Fldche Funda-

mente, Kanalisationen oder Liftunterfahrten erstellt werden.

In den Vorschriften zum privaten Gestaltungsplan Stadthaus Wetzikon ist festgehalten,
dass Einkaufszentren gemdass § 5 der Besonderen Bauverordnung II ausgeschlossen sind.
Zudem -wird die nach der Parkplatzverordnung der Stadt Wetzikon berechnete Anzahl
Parkplédtze um rund 40% auf 120 Parkpldtze reduziert und im Rahmen des jeweiligen Bau-
bewilligungsverfahrens von den Gesuchstellern eine aktuelle Parkplatzbilanz verlangt.
Ebenfalls werden die Kundenparkplétze und am Abend auch die Parkpldtze der Angestell-
ten ab der ersten Minute bewirtschaftet. Die auf dem Perimeter zukiinftig anséssigen Be-
triebe miissen am Projekt ,,Mobilitdt in Unternehmen® teilnehmen. Dies wird ausdrticklich
begriisst, da die Bestimmungen wesentlich dazu beitragen, dass der im Zentrumsgebiet

von Wetzikon angestrebte Modalsplit erreicht werden kann.

Die Akten, bestehend aus dem Plan Mst. 1:500, den Bestimmungen, dem Erléuternden Be-
richt nach Art. 47 RPV sowie dem Bericht zu den Einwendungen, sind vollsténdig.

Die Vorlage ist rechtmaissig, zweckmaéssig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

i Der private Gestaltungsplan "Stadthaus Wetzikon", dem die Gemeindeversammlung

am 18. Juni 2013 zugestimmt hat, wird im Sinne der Erwégungen genehmigt.
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II. Die Staats- und Ausfertigungsgebiihr wird der Rechnungsadressatin geméss Dispo-
sitiv V auferlegt und betrégt:

Staats- und Ausfertigungsgebithr ARE ~ Fr. 456.00 106 528 /83100.40.100

Staatsgebiihr AWEL/PG Fr. 256.00 105322/83100.41.142
Staatsgebiihr AWEL/LH Fr. 128.00 104 181/85142.75.002
Total Fr. 840.00

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Der angefochtene Entscheid
ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau
zu bezeichnen und soweit moglich beizulegen. Rekursentscheide des Regierungs-
rates sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu

tragen.

IV. Die Stadt Wetzikon wird eingeladen, Dispositiv I geméss §§ 6 und 89 PBG offent-
lich bekannt zu machen und die Anderungen in der amtlichen Vermessung nachzu-
fiihren.

V. Mitteilung an den Gemeinderat Wetzikon (unter Beilage von zwei Dossiers), an das
Baurekursgericht und an das Amt fiir Raumentwicklung (unter Beilage von je zwei
Dossiers), die Diebold AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon (Nachfiihrungs-
stelle), sowie an die Stadtverwaltung Wetzikon, Herrn Marcel Peter, Gemeinde-
schreiber, Postfach, 8622 Wetzikon (Rechnungsadressatin).

Ziirich, den 14. Januar 2014 Amt fir
131515/EIE/STM Raumentwicklung
Flr den Auszug:

L T
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Amtliche Beglaubigung

Diese Kopien (4 Seiten) stimmen mit dem uns heute vorgelegten, als Original bezeichneten
Gestaltungsplan uberein.

A

Wetzikon, 11. Juli 2013 '\
. T W NOTARIAT WETZIKON

Y

Oliver Klaus; Notar-Stellvertreter
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Privater Gestaltungsplan
Stadthaus Wetzikon

mit offentlich-rechtlicher Wirkung geméass § 85 PBG

Vorschriften
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OBERE ZAUNE 12 CH-8001 ZURICH TEL +41 (0)44 250 58 80 FAX +41 (0)44 250 58 81 www.planpartner.ch



Stadt Wetzikon: Privater Gestaltungsplan Stadthaus Wetzikon, Vorschriften Seite 2

A. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck und Ziele

Zweck, Ziele ' Der Gestaltungsplan bezweckt die Erweiterung des Stadthauses
und eine qualitativ hochstehende Erneuerung der Gebiude und
Aussenrdume um das Stadthaus herum. Er ermoglicht die Ent-
wicklung eines attraktiven Zentrumsgebietes mit gemischter Nut-
zung fiir hochwertiges Wohnen und Arbeiten, erginzt mit der ent-
sprechenden Infrastruktur und Versorgung.

Mit dem Gestaltungsplan werden folgende Ziele verfolgt:
Hohe stadtebauliche Qualitat
Besonders gut gestaltete Neubauten

Qualitativ hoch stehende 6ffentliche und private Freirdume, die
gut mit den Strassenrdumen zusammenwirken

Sicherstellung offentlicher Fusswegverbindungen

Nachhaltigkeit und eine zeitgemasse Energieversorgung

Art. 2 Bestandteile / Geltungsbereich

Bestandteile, ' Der Gestaltungsplan setzt sich aus den nachstehenden Vorschrif-
SRR ten und dem zugehdorigen Plan im Massstab 1: 500 zusammen.

> Grundlage fiir den Gestaltungsplan bildet die Machbarkeitsstudie
vom 22. Juni 2012 (Beilage zum Bericht nach Art. 47 Raumplanungs-
verordnung RPV).

Der Gestaltungsplan gilt fiir den im Plan 1 : 500 bezeichneten Pe-
rimeter.

27156_05A_130314_GP-Vorsch.docx Planpartner AG



Stadt Wetzikon: Privater Gestaltungsplan Stadthaus Wetzikon, Vorschriften Seite 3

Geltendes Recht

Nutzweise

Bestehende Geb&ude

Art. 3 Geltendes Recht

1

Solange der Gestaltungsplan in Kraft ist, werden innerhalb des
Perimeters die Bestimmungen der jeweils giiltigen Bau- und Zo-
nenordnung und der jeweils giiltigen Verordnung tiber Fahrzeug-
abstellplitze der Stadt Wetzikon durch die nachstehenden Gestal-
tungsplanvorschriften ersetzt.

Ubergeordnetes kantonales Recht und Bundesrecht bleiben vorbe-
halten.

B. Nutzungs- und Baubestimmungen

Art. 4 Nutzweise

1

In den Baubereichen A und C sind hochstens massig storende
Verwaltungs-, Handels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe,
kulturelle Nutzungen, soziale Einrichtungen, Ausbildungsstétten
sowie Wohnnutzungen zuléssig. Es gilt fiir beide Baubereiche ein
minimaler Gewerbeanteil von je 20%.

Im Baubereich B sind héchstens nicht storende Verwaltungs-,
Handels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, kulturelle Nut-
zungen, soziale Einrichtungen, Ausbildungsstatten sowie Wohn-
nutzungen zuléssig.

Finkaufszentren geméss § 5 und Begegnungsstatten gemdéss § 6
der Besonderen Bauverordnung II (BBV II) sind nicht zulassig.

Art. 5 Bestehende Gebaude

1

Das Gasthaus Krone (ohne bestehende Saalanbauten) und das alte
Gemeindehaus sind zu erhalten. Bei Erneuerungen ist den Anliegen
des Denkmalschutzes gebithrend Beachtung zu schenken.

Das Stadthaus soll nach Moglichkeit ebenfalls erhalten werden.
Ein Riickbau ist nur bei tiberwiegenden 6ffentlichen Interessen zu-
lassig. Bei Erneuerungen ist den hohen architektonischen Qualita-
ten des Gebaudes grosse Aufmerksamkeit zu schenken.

Alle anderen Gebiude im Perimeter kénnen riickgebaut und
durch Neubauten ersetzt werden.

27156_05A_130314_GP-Vorsch.docx Planpartner AG



Stadt Wetzikon: Privater Gestaltungsplan Stadthaus Wetzikon, Vorschriften Seite 4

Art. 6 Lirmschutz

EAsisctivtz Die Baubereiche A und C werden der Empfindlichkeitsstufe ES III ge-
mass Larmschutzverordnung (LSV) zugeteilt. Der Baubereich B wird
; der Empfindlichkeitsstufe ES II gemiss LSV zugeteilt.

Art. 7 Baubereiche

Baubereiche Oberirdische Hauptgebdude diirfen grundsatzlich nur in den im Plan
bezeichneten Baubereichen A, B und C erstellt werden. Zuléssige
Abweichungen sind in Art. 10 geregelt.

Art. 8 Hohenkoten, Gesamthohe

! Fiir Hochbauten gilt die Hohenkote von 544.5 m. . M. als ge-
wachsenes Terrain.

H6henkoten

Fiir Tiefbauten gilt das bestehende Terrain als gewachsenes Ter-
rain. Die Hohenkoten des mittleren Grundwasserspiegels gemass
Plan 1 : 500 sind massgebend fiir den Bau von Tiefbauten.

Gesamthohe * Hochbauten diirfen folgende Hohenkoten nicht tiberschreiten (Ge-
samthohe):

Baubereich A: 569.0 m {i. M.
Baubereich B: 564.0 m 1. M.
Baubereich C: 553.0 m 1. M.

Zulassige Abweichungen sind in Art. 10 geregelt.
Art. 9 Geschosse

Geschosszahl Die Aufteilung der Nutzung auf Dach-, Unter- und Vollgeschosse ist
innerhalb der zuldssigen Gesamthohe frei wihlbar.

27156_05A_130314_GP-Vorsch.docx Planpartner AG
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Art. 10 Abweichungen vom Gebiudemantel

Bauten und Anlagen  Ausserhalb des Gebdudemantels geméss Art. 7 und 8 diirfen folgen-
ausserhalb des de Gebaude, Gebaudeteile und Anlagen erstellt werden bzw. aus

Gebaudemantels :
dem Gebaudemantel hinausragen:

a) Unterirdische Gebdude und Gebaudeteile
b) Zufahrten und Zugange zur unterirdischen Parkierung
¢) Zweiradunterstiande

d) Besondere Gebaude im Sinne von § 273 des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG)

e) Kamine, technisch bedingte Aufbauten (z.B. Liftiiberfahrten),
Oberlichter, Anlageteile fiir die Nutzung von Alternativenergien
und dergleichen, bis max. 3.0 m tiber die zul4ssige Ho6henkote

f) Rampen, Hebebithnen und dergleichen fiir die Anlieferung unter
Berticksichtigung der Verkehrssicherheit

Art. 11 Baumasse

il

Baumasse In den einzelnen Baubereichen sind folgende Baumassen gemdss

§ 258 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) zuléssig:

Baubereich A: Zusétzlich zum bestehenden Stadthaus (inkl. al-
tes Gemeindehaus) eine Baumasse von maximal 14'000 m?®

Baubereich B: Baumasse maximal 26'000 m?

Baubereich C: Zusitzlich zum bestehenden Gasthaus Krone,
(ohne bestehende Anbauten) eine Baumasse von maximal
6'000 m®

?  Fiir die Berechnung der Baumasse der Neubauten ist das gewach-

sene Terrain geméss Art. 8 Abs. 1 dieser Vorschriften massgebend.

® Besondere Gebiude, Zweiradunterstinde sowie Zufahrten und

Zugénge zur unterirdischen Parkierung sind bei der Berechnung
der Baumasse nicht zu berticksichtigen.

27156_05A_130314_GP-Vorsch.docx Planpartner AG
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Gestaltung

Qualitatssicherung

C. Gestaltungsbestimmungen

Art. 12 Gestaltung

1

Bauten, Anlagen und Freirdume sind fiir sich und in ihrem Zu-
sammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung
gesamthaft und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, dass eine
besonders gute Gesamtwirkung entsteht. Es gelten die Anforde-
rungen gemass § 71 Planungs- und Baugesetz (PBG).

Bauten, Anlagen und Freirdiume miissen dem offentlichen, stadti-
schen Raum eine klare Identitit geben. Der Charakter aller bauli-
chen Massnahmen ist untereinander abzustimmen.

Im Parkbereich geméss Plan 1 : 500 ist eine parkartige Aussen-
raumgestaltung mit hochstimmigen Bdumen vorzusehen bzw. zu
erhalten.

Flachdacher von Neubauten sind zu begriinen, soweit sie nicht als
Terrassen oder fiir die Erzeugung von Solarenergie genutzt wer-
den.

Bauteile gemass Art. 10 e) sind so zu gestalten, dass diese keine
geschossbildende Wirkung haben. Sie sind unauffillig zu gestalten
und so anzuordnen, dass die Nachbarschaft moglichst wenig be-
eintrachtigt wird. Sie sind nur in begriindeten Ausnahmefallen
fassadenbtindig zuléssig. Eine vollflichige Nutzung der gesamten
Dachflache mit solchen Bauteilen ist nicht zuléssig.

Art. 13 Qualitdtssicherung

Zur Sicherstellung der Qualitat miissen fiir alle Bauvorhaben Wett-

bewerbe oder Studienauftrage in Anlehnung an die entsprechenden

SIA-Ordnungen durchgefiithrt werden. Dabei gelten folgende Prazi-

sierungen:

Die Jury (Preisgericht oder Beurteilungsgremium) setzt sich pari-
tatisch aus mindestens drei namhaften, unabhéngigen Fachju-
roren und mindestens drei Sachjuroren zusammen

Das Teilnehmerfeld muss aus mindestens vier geeigneten, fach-
lich ausgewiesenen Teams mit Architekten und Landschaftsarchi-
tekten bestehen

27156_05A_130314_GP-Vorsch.docx Planpartner AG



Stadt Wetzikon: Privater Gestaltungsplan Stadthaus Wetzikon, Vorschriften Seite 7

Offentliche
Zugéanglichkeit

Offentliche Fusswege

Erschliessung
motorisierter Verkehr

Abstellplatze

D. Erschliessungsbestimmungen

Art. 14 Offentliche Zuginglichkeit

il

Der im Plan 1 : 500 als «offentlich zuganglicher Bereich» bezeich-
nete Teil des Perimeters ist so zu gestalten, dass er jederzeit offent-
lich zugénglich ist.

Die offentlichen Freirdume sind fuigingerfreundlich und behin-

dertengerecht auszugestalten.

Der Thematik «Sicherheit im 6ffentlichen Raum» ist hohe Beach-
tung zu schenken.

Art. 15 Offentliche Fusswege

1

In den im Plan 1 : 500 schematisch bezeichneten Bereichen sind
offentliche Fusswegverbindungen zu realisieren. Die genaue Lage
ist projektabhangig. Die Fusswege miissen dauernd offentlich zu-
géanglich und angemessen beleuchtet sein.

Der parallel zur Bahnhofstrasse in Stidwest-Nordostrichtung ver-
laufende Fussweg ist so zu gestalten, dass er auch als Zufahrt fiir
die offentlichen Dienste und fiir Notfall-, Anlieferungs- und Um-
zugsfahrzeuge genutzt werden kann.

Art. 16 Erschliessung motorisierter Verkehr

Die Erschliessung fiir Motorfahrzeuge erfolgt tiber die im Plan 1 : 500
bezeichneten Bereiche. Es gibt einen Bereich fiir eine Ein- und Aus-

fahrt auf die Pappelnstrasse (Haupterschliessung) und einen Bereich

fiir eine Ausfahrt auf die Bahnhofstrasse (Nebenerschliessung).

Art. 17 Abstellplitze fiir Motorfahrzeuge

1

Abstellpléatze fiir Motorfahrzeuge sind grundsitzlich unterirdisch
anzuordnen.

Ftr Kunden und Besucher sind oberirdische Abstellplitze zulés-
sig. Es ist eine gute Gestaltung nachzuweisen. Wildes Parkieren ist

zu verhindern.
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Fiir Gebdude im Baubereich A diirfen maximal 6 oberirdische Ab-
stellpldtze fiir Kunden und Besucher erstellt werden. Fiir Gebaude
im Baubereich B sind maximal 4 oberirdische Abstellplatze fiir
Kunden und Besucher gestattet. Fiir Gebdude im Baubereich C
sind keine oberirdische Abstellplitze fiir Kunden und Besucher
zuldssig. Alle oberirdischen Abstellplitze sind tiber die Haupter-
schliessung (Zu- und Wegfahrt auf die Pappelnstrasse) zu er-
schliessen.

Es sind innerhalb des Perimeters maximal 120 Abstellplétze (inkl.
Abstellpldtze fiir Kunden und Besucher) zulédssig. Davon miissen
mindestens 40 Abstellplatze fiir den Baubereich A, mindestens 40
Abstellplétze fiir den Baubereich B und mindestens 20 Abstellplat-
ze fiir den Baubereich C vorgesehen werden.

Zur Gewdébhrleistung der Einhaltung der minimal und maximal
zuldssigen Parkplatzzahl innerhalb des ganzen Perimeters des Ge-
staltungsplanes ist der Stadt Wetzikon im Rahmen des jeweiligen
Baubewilligungsverfahrens eine Ubersicht iiber den aktuellen
Stand der realisierten Nutzungen und der genehmigten Parkplatze
einzureichen (Parkplatz-/Nutzungsbilanz).

Alle Abstellplatze sind den Nutzungen genau zuzuordnen. Ab-
stellplatze fiir Kunden und Besucher sind getrennt von den An-
wohner- und Beschiftigtenparkplitzen anzulegen. Kundenpark-
platze sind ab der 1. Minute gebiihrenpflichtig zu bewirtschaften.

Die Beschaftigtenparkplatze fiir die Baubereiche A und C stehen
ausserhalb der Biirooffnungs- bzw. Geschiftszeiten der Offent-
lichkeit zur Verfigung. Sie sind dann ebenfalls gebiihrenpflichtig
ab der 1. Minute zu bewirtschaften.

Fiir die unterirdischen Abstellpldtze ist mindestens ein dauernd
offentlich zugénglicher Ein- und Ausgang fiir Fussganger vorzu-
sehen.

Alle Betriebe innerhalb des Perimeters werden verpflichtet, sich
spétestens zum Zeitpunkt des Bezugs von Neu- und Erweite-
rungsbauten dem Projekt «Mobilitdit in Unternehmen» anzu-
schliessen.
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Zweirader und
Kinderwagen

Neubauten

Bestehende Bauten

Hochwasserschutz

Inkrafttreten

Art. 18 Abstellplitze Zweirider und Kinderwagen

Es sind ausreichend Abstellplatze fiir Zweirader und Kinderwagen
bereitzustellen. Fiir Zweirader ist pro Gebaude mindestens die glei-
che Anzahl Abstellplatze wie fiir Motorfahrzeuge bereitzustellen.
Diese Abstellplatze sind mehrheitlich nahe bei den Zugéngen und
tiberdeckt anzuordnen.

E. Umwelt

Art. 19 Energie und Umwelt

I Fir den Erweiterungsneubau des Stadthauses im Baubereich A

und fiir den Neubau im Baubereich C ist mindestens der Gebau-
destandard 2011 von Energiestadt zu erreichen und durch weitere
Massnahmen ein energetisches Vorzeigeprojekt anzustreben, wel-
ches weitgehend den Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft ent-
spricht.

Fiir Neubauten im Baubereich B ist mindestens ein zertifizierter
Minergie-Standard zu erreichen.

Fiir umfassende Sanierungen von bestehenden Gebauden sind die
Werte des jeweils giiltigen Minergie-Standards flir Sanierungen
massgebend (ohne Zertifizierung).

Art. 20 Hochwasserschutz

Die Grundeigentiimer miissen eigenverantwortlich geeignete Mass-
nahmen treffen, um den Hochwasserschutz fiir ihre Liegenschaften
sicherzustellen.

F. Schlussbestimmung

Art. 21 Inkrafttreten

Der Private Gestaltungsplan tritt mit der Publikation der Genehmi-
gung durch die Baudirektion des Kantons Zirich in Kraft.
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BK Nr. 785
Gebtihr CHF 26.00

NOTARIAT WETZIKO




	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften

